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also nach der elternzeit (die normal ausläuft) musst du deinen dienst antreten... wenn du aber
krank bist weiß ich nicht wie das gewertet wird.
weil eigentlich wärst du dann ja nicht zum dienst gekommen.. 1 tag kommen.. dann
beschäftigungsverbot ginge auf alle fälle... denn dann hast du den dienst ja angetreten.
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